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Nome, Rechtsstond

Die Stiftung fuhrt den Nomen PIACE. Sie ist eine nicht rechtsfahige Stiftung und wird von der

TSB-Treuhond GmbH mit Sitz in München verwoltet.

$2
Stiftungszweck

Die Stiftung verfolgt die Zwecke des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen

Gesundheitspflege, der Bildung sowie mildtatiger Zwecke. Zweck der Stiftung ist ouch die

finonzielle Förderung durch eine ondere Körperschoft oder durch eine luristische Person

des öffentlichen Rechts, wobei die finonzielle Förderung einer unbeschrönkt steuerpflichti-

gen Körperschoft des privoten Rechts voroussetzt, doss diese selbst steuerbegünstigt ist.

Die Stiftung verfolgt domit ousschließlich und unmiitelbor gemeinnützige und mildtotige

Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgobenordnung (AO)

und ist selbstlos tötig.

Der mildtatige Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch

o. die finonzielle Förderung von Hilfsproiekten für bedurFtige Kinder und Jugendliche

weltweit, die oufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustonds oder

ihrer finonziellen Situotion ouf die Hilfe onderer ongewiesen sind (2.8. Unterstüt-

zung von Proiekten, die sich fUr hor- und sehgeschadigte Kinder einsetzen, bei-

spielweise Progromme, mit denen sie on Musik herongeführt werden oder on schu-

lischer und beruflicher Bildung teilnehmen konnen);

b. die direkte finonzielle Unterstützung im lnlond der unter o. genonnten Personen.

Der gemeinnützige Stiftungszweck wird weltweit verwirklicht insbesondere durch die finon-

zielle Förderung von

o. Proiekten, die der Früherkennung einer moglichen Hörstörung bei Kindern dienen,

wie z.B. Hörscreenings.fur Neugeborene in Kronkenhöusern und ahnlichen Einrich-

tungen;

b. Proiekten, die Blindheit bei Kindern und Jugendlichen vorbeugen oder behondeln

können durch medizinische Vorsorge und Versorgung, Gesundheitseziehung und

die Verbesseru ng von Lebensumstö nden;
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c. Moßnohmen, beispielsweise on Schulen, die die Choncen hör- und sehgeschödig-

ter Kinder und Jugendlicher ouf eine gleichberechtigte Teilhobe om gesellschoftli-

chen Leben fördern;

d. Fortbildung und Öffentlichkeitsorbeit mit dem Ziel, die Beteiligten für die Ein-

schrönkungen hör- und sehgeschödigter Menschen und die Moglichkeiten und

Wirksomkeii von Gegenmoßnohmen zu sensibilisieren.

(5) Die Stiftung entscheidei noch ihren sochlichen und finonziellen Moglichkeiten frei dorüber,

wie und in welchem Umfong die vorgenonnten Moßnohmen verwirklicht werden.

(6) Zuwendungen on steuerbegünstigte Körperschoften und/oder iuristische Personen des öf-

fentlichen Rechts, die ondere gemeinnützige Zwecke verfolgen ols in Abs. I , sind zulössig,

durfen iedoch nichi überwiegen.

$3
Einschrönkung

(l) Die Stiftung verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschoftliche Zwecke. Sie dorf keine iuristi-

sche und notürliche Person durch Ausgoben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder

durch unverhöltnismößig hohe Vergütungen begünstigen.

(2) Ein Rechtsonspruch ouf Leistungen der Stiftung steht niemondem zu und wird ouch nicht

durch regelmößige oder wiederholte Leistungen begründet.

$4
Stiftungsvermögen

(l) Die Stiftung ist eine Verbrouchsstiftung. Dos verbrouchbore Vermögen besteht bei Stif-

tungsgründung ous einem Borkopitol von Euro 80.000, --.

(2) Die Anloge des Stiftungsvermögens obliegt dem Treuhönder. Dieser hot dos Vermögen

gesondert von seinem Vermögen zu verwolten.

(3) Die Stiftung hot mindestens l0 Johre zu bestehen, wobei beim Verbrouch des Stiftungs-

vermögens sichergestellt sein muss, doss die Stiftung ihre Leistungsföhigkeit über die ge-

somte Mindestloufzeit erholten konn.
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Stiftungsmittel

(l) Die Stiftung erfullt ihre Aufgoben

o.ous den Erlrögen des Stiftungsvermögens;

b.ous Zuwendungen, soweit diese vom Zuwendenden nicht zur Erhöhung des verb-

rouchboren Vermögens bestimmt sind;

c. ous dem Verbrouch des hiezu vorgesehenen Vermögens.

1zl Sömtliche Mittel durfen nur für die sotzungsgemößen Zwecke verwendet werden. Die Stifter

und ihre Erben erholten keine Zuwendungen ous Mitteln der Stiftung. Die Kosten der Stif-

tungserrichtung gehen zu Losten der Stiftungsmittel.

(3) Zuwendungen von Todes wegen, die vom Erblosser nicht zur zeitnohen Verwendung oder

zur Erhöhung des Vermögens bestimmt sind, dürfen noch Bedorf kurz-, mittel- oder long-

fristig zur Erfullung des Stiftungszwecks verwendet oder dem Stiftungsvermögen zugeführt

werden.

(a) Es dürfen Rücklogen in steuerrechtlich zulössigem Umfong gebildet werden.

(5) lm Rohmen des steuerrechtlich Zulössigen können Mittel der Stiftung dem verbrouchboren

Vermögen zugeführt werden.

(6) Sowohl Umschichtungsgewinne ols ouch reolisierte Verluste sind in eine Umschichtungs-

rückloge einzustellen. Eine positive Umschichtungsrückloge konn noch Vorgobe des Stif-

tungsvorstonds dem verbrouchboren Vermögen zugefühd werden oder für den Stiftungs-

zweck verwendet werden.

06
Geschaftsioh r, Jo hresrech nu ng

(1) Dos Geschöftsiohr ist dos Kolenderiohr.

(2) Der Treuhönder hot in den ersten fünf Monoten des Geschöftsiohres für dos vorongegon-

gene Geschöftsiohr eine Johresrechnung mit einer Vermögensübersicht und einem Bericht

über die Erfüllung des Stiftungszwecks der Stiftung oufzustellen.
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Stiftungsvorstond

(l) Die Stiftung hot ein Gremium, den Stiftungsvorstond..

(2) Der Stiftungsvorstond besteht ous zwei Mitgliedern. Die Mitglieder des Gründungsvor-

stonds sind die Stifter Cloro Zoio und Peter Zoth.

(3) Die Amtszeit der Vorstondsmitglieder ist deren Lebenszeit. Dos Amt endet weiter durch

Ausscheiden gemöß $ 13 dieser Sotzung und durch Rücktritt, der iedezeit zulössig ist.

(a) Die Mitglieder des Stiftungsvorstonds hoben zu Beginn ihrer Amtszeit eine gemeinsome

Liste mit potentiellen Nochfolgern inklusive Adresse zu erstellen, die im Folle des Ablebens,

Rucktritts oder Ausscheidens eines der beiden Vorstondsmitglieder ge{rogt werden, dos

Amt zu übernehmen. Diese Liste konn ouf Wunsch des omtierenden Stiftungsvorstondes

iedezeit geönded werden. ln der Liste muss ongegeben sein, in welcher Reihenfolge die

potentiellen Nochfolger gefrogt werden, dos Amt zu übernehmen. Tritt Nr. I dos Amt nicht

on, wird Nr. 2 gefrogt und so fod.

(5) Der Sliftungsvorstond trifft seine Entscheidungen einstimmig.

(6) DerVorstond hot insbesondere folgende Aufgoben:

o. Kontrolle des Treuhönders hinsichtlich der Einholtung seiner Pflichten gemöß

Treuho ndvertrog u nd Soizung;

b. die Entscheidung über den Verbrouch des Vermögens und ouf welche Empfan-

ger die Stiftungsgelder verleilt werden;

c. die Mitwirkung bei der Anloge des Stiftungsvermögens in Absproche mit dem

Treuhönder;

d. Entscheidungen im Sinne von $ 5 Abs. 4, 5 und 6 tiber die Bildung und Auflö-

sung von Rücklogen, die Bildung von Vermögen sowie die Veruvendung von Mitteln.

(7) Die Totigkeit im Vorstond ist ehrenomtlich. Anfollende ongemessene Auslogen können ge-

gen Vorloge der entsprechenden Belege ersetzt werden.
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Stiffungsbeirot

Die Stiftung hot ein weiteres Gremium, den stiftungsbeirot. Einzelheiten über Anzohl und
Nochfolge der Mitglieder, Aufgoben und Pflichten sind in einer Geschöfisordnung festzuhol_
ten' die der Vorstond der stiftung erlösst. Der Treuhönder erhölt eine Ausferligung der Ge-
schöftsordnung.

$e
Treuhönder

(l) Der Treuhönder hot ous dem Treuhondverhöltnis die pfricht, die stiftung zu verworten. Die
Venvoltung umfosst insbesondere folgende Tötigkeiten:

o. die Kontoführung der Stiftung;

b. die Finonzbuchholtung der Stiftung;

c. dos Ausstellen von Zuwendungsbestötigungen;

d. die Ersiellung einer Johresrechnung;

e. die Vermögensonloge;

f. die Erstellung der Steuererklörung.

(2) Der Treuhönder ist berechtigt, Dritte mit der venvoltung der stiftung oder der Abwicklung
von Stiftungsoktivitöten zu beouftrogen.

(3) lm Außenverhöltnis hondelt der Treuhönder im eigenen Nomen, im lnnenverhölrnis für
Rechnung des Stiftungsvermögens.

010
Umwondlung

Der Vorstond der Stiftung hot iedezeit dos Rechi, die stiftung ouf Rechnung der Stiftung in
eine rechtsföhige stiftung umzuwondeln und in diesem Zusommenhong eine sotzungsönde-
rung zu veronlossen, die den Vorschriften der ieweiligen Stiffungsoufsicht genügt.
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Kündigung

Sowohl die Stifter gemeinsom ols ouch der Stiftungsvorstond sowie der Treuhönder hoben dos

Recht, die Treuhönderschoft ieweils zum Johresende ordentlich zu kündigen, die Stifter und

der Stiftungsvorstond mit einer Frist von sechs Monoten, der Treuhönder mit einer Frist von

neun Monoten zum Johresende. Bei einer Kundigung hot der Sliftungsvorstond bis spötestens

sechs Monote vor Ablouf der Verlrogsloufzeit einen neuen Treuhönder zu benennen und bis

zum 3.|.12. die Voroussetzungen für die Vermögensüberlrogung zu schoffen. Andernfolls wird

die Stiftung oufgelöst. Die Treuhönderschoft konn oußerdem ous wichtigem Grund oußeror-

dentlich gekÜndigt werden. Eine Kundigung bedorf zu ihrer Wirksomkeit der Schriftform.

012
Sotzu ngsö nderu ng

Sotzungsönderungen können vom Stiftungsvorstond mit Zustimmung des Treuhönders

durchgeführt werden, soweit dodurch die Vorschriften des Abschnittes ,,steuerbegünstigte

Zwecke" der Abgobenordnung nicht verletzt werden.

Sotzungsönderungen sind vorob mit dem Finonzomt obzustimmen. Der Treuhönder und

die Stifter sowie der Stiftungsvorstond erholten ie eine Ausfertigung.

$ t3

Vorsorgevollmocht oder Betreuerbestellung bei Stiftungsvorstond oder Stifter

Soweit fur die betreffende Person hinsichtlich der Vermögenssorge ein Betreuer besiellt wor-

den ist, scheidei die Person outomotisch ous dem Stifiungsvorstond ous. Dies gilt ouch, wenn

fur die betreffende Person zur Vermeidung einer Betreuung eine Vorsorgevollmocht erteilt

wurde und die gesundheitlichen Voroussetzungen für den Gebrouch dieser Vorsorgevollmocht

noch schriftlicher Feststellung eines Aates für einen Zeitroum von mindeslens einem Monot

vorliegen.
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Auflösung der Stiftung

Sowohl die Stifter gemeinsom ols ouch der Stiftungsvorstond können gemeinsom mit dem

Treuhönder die Auflösung der Stiftung beschließen. Die Auflösung ist vorob mit dem Finonz-

omt obzustimmen.

$ t5

Vermögensonfoll

Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfoll des steuerbegünstigten Zweckes

follt dos Stiftungsvermögen on eine iuristische Person des öffentlichen Rechts oder eine ondere

steuerbegünstigte Körperschoft zwecks Verwendung fur die Förderung des öffentlichen Ge-

su nd heitswesens u nd der öffentl ichen Gesu nd heitspflege.

München, den I 0.12.2018

Stifter

4,t
:-)i'*e Utra tlt't'a

Cloro Zoio

a-a
\'en- /{*

Treuhö nder

Geschoftsf u h re r TS B-Treu ho nd

GmbH

Peter Zoth
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